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Auswirkungen des Brexit  
auf die Vollstreckung  
von ausländischen Urteilen

Das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich am 29. März 2019 aus 
der EU austreten. Dies wird bedeutende Auswirkungen auf die Vollstre-
ckung von Urteilen im schweizerisch-britischen Verhältnis haben. In-
folge des Ausscheidens aus der EU wird das Vereinigte Königreich nicht 
mehr ans LugÜ gebunden sein. Da weder das aLugÜ aufleben wird 
noch ein relevanter Staatsvertrag zwischen der Schweiz und dem Ver-
einigten Königreich besteht, wird sich die Vollstreckung von Urteilen 
voraussichtlich nach den nationalen Rechtsordnungen richten. Dies 
bedeutet, insbesondere für die Urteilsvollstreckung in England, eine 
Stärkung der Verteidigungsmöglichkeiten der Urteilsschuldner. Das 
Vereinigte Königreich ist bemüht, den Anschluss an den europäischen 
Justizraum nach dem Brexit wiederherzustellen. Die aktuell hierzu dis-
kutierten Ansätze werden jedoch einen zumindest temporären Rückfall 
auf die nationalen Rechtsordnungen nicht verhindern können.
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I. Einleitung

Am 26. Juni 2016 entschied sich das britische Volk für 
den Brexit, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU. Das Vereinigte Königreich hat die EU in der Fol-
ge am 29. März 2017 förmlich über ihren Austritt notifi-
ziert. Die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs 

wird somit voraussichtlich am 29. März 2019 um 23 Uhr 
GMT (0 Uhr MEZ) enden.1 

Die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich laufen nun bereits seit rund an-
derthalb Jahren. In jüngster Vergangenheit verdichten 
sich jedoch die Anzeichen, dass diese Verhandlungen 
unter Umständen zu keiner Vereinbarung zwischen dem 
Vereinigten Königreich und der EU vor dem Austrittsda-
tum führen werden («No Deal Brexit»).2 Die Austrittsver-
handlungen sind nun definitiv in der heissen Phase ange-
langt. 

Der Brexit ist für die Schweiz nicht zuletzt im Bereich 
der Justizzusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Es 
stellt sich die Frage, ob bzw. inwiefern das Vereinigte Kö-
nigreich trotz Austritt aus der EU an das LugÜ3 gebun-
den bleibt.4 Der vorliegende Beitrag setzt sich mit dieser 

1 Vgl. Peter rásonyi, Brexit ja, aber ohne Kompromisse, NZZ 
vom 11.11.2017, 13. 

2 Wolfgang Münchau, London is right to prepare for no deal on 
Brexit, Internet: https://www.ft.com/content/60c28c7c-b008-11e7-
beba-5521c713abf4 (Abruf 14.8.2018).

3 Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, 
LugÜ; SR 0.275.12).

4 Vgl. allgemein Jolanta Kren KostKieWicz/alexander Mar-
Kus, Internationales Zivilprozessrecht – Entwicklungen 2016 unter 
Einbezug der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, njus 2017, 
1 ff., 8 f.; alexander MarKus/Melanie huber-lehMann, 
Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (2017), SZIER 
2018, 75 ff., 76 f.

Le Royaume-Uni va selon toute vraisemblance se retirer de l’UE le 29 
mars 2019. Cela aura des conséquences importantes sur l’exécution 
des jugements dans les relations entre la Suisse et la Grande-Bre-
tagne. Suite à la sortie de l’UE, le Royaume-Uni ne sera plus lié à la 
CL. Comme cela ne fera pas renaître l’ancienne CL et qu’aucun accord 
en la matière n’existe entre la Suisse et le Royaume-Uni, l’exécution 
des jugements relèvera probablement des ordres juridiques nationaux. 
Cela signifie, en particulier en ce qui concerne l’exécution des juge-
ments en Angleterre, un renforcement des possibilités de défense de 
la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Le Royaume-Uni 
souhaite rétablir un rattachement à l’espace judiciaire européen après 
le Brexit. Les approches actuellement en discussion ne permettront 
toutefois pas d’éviter un retour au moins temporaire vers les ordres 
juridiques nationaux.

NiNo Sievi*

*  nino sievi, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, CMS von Erlach Pon-
cet AG, Zürich.
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streckung von schweizerischen Urteilen im Vereinig-
ten Königreich – und umgekehrt von britischen Urteilen 
in der Schweiz – wird sich fortan nicht mehr nach dem 
LugÜ richten. 

Fraglich erscheint allerdings, ob das Ausscheiden aus 
dem LugÜ gleichzeitig mit dem Austritt aus der EU er-
folgt. Denn eine Kündigung des LugÜ ist gemäss Art. 74 
LugÜ erst auf Ende des Kalenderjahres wirksam. Aller-
dings nimmt die genannte Bestimmung ausdrücklich Be-
zug auf die Kündigung durch eine «Vertragspartei». Das 
Vereinigte Königreich ist jedoch nicht Vertragspartei des 
LugÜ, sondern die EU. Anstatt einer Änderung der Ver-
tragsparteien vollzieht sich vielmehr eine Änderung des 
Territoriums bzw. der Zusammensetzung einer Vertrags-
partei. Mit anderen Worten: Der territoriale Anwendungs-
bereich des LugÜ ändert sich. Das LugÜ weist insofern 
einen dynamischen territorialen Geltungsbereich auf.9 
Entsprechend findet Art. 74 LugÜ im Zusammenhang mit 
dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU kei-
ne Anwendung. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vereinig-
te Königreich am 29. März 2019 aus dem LugÜ ausschei-
den wird. Der territoriale Geltungsbereich des LugÜ wird 
sich nicht mehr auf das Vereinigte Königreich erstrecken. 

III. Die Folgen des Ausscheidens  
aus dem LugÜ

A. Kein Wiederaufleben des aLugÜ 

Anders als beim LugÜ ratifizierte das Vereinigte König-
reich das aLugÜ10 als selbständige Vertragspartei. Ent-
sprechend stellt sich nun angesichts des Ausscheidens aus 
dem LugÜ die Frage, ob das aLugÜ in Bezug auf das Ver-
einigte Königreich wiederauflebt.11 Ein Wiederaufleben 
bedingt jedoch, dass das aLugÜ nicht beendet wurde. 

Schmidt-Kessel (Hrsg.), Brexit und die juristischen Folgen, Baden-
Baden 2017, 297 ff., 302; gisela rühl, Judicial Cooperation in 
Civil and Commercial Matters after Brexit: Which Way Forward?, 
International and Comparative Law Quarterly 2018, 99 ff., 112.

9 Vgl. hierzu Pascal groliMund, Allgemeine Einleitung N 26, in: 
Anton K. Schnyder (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen zum interna-
tionalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, St. Gallen 2011.

10 (Lugano-)Übereinkommen vom 16. September 1988 über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (ehemals SR 0.275.11).

11 Zur Frage, ob das Übereinkommen von Brüssel von 1968 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten und dem Vereinigten Königreich wiederauflebt, findet 

Thematik auseinander, indem er untersucht, wie sich die 
Vollstreckung von Urteilen in Handels- und Zivilsachen 
im schweizerisch-britischen Verhältnis nach dem Brexit 
gestalten wird. 

In einem ersten Schritt wird aufgezeigt, dass das 
Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU 
das (vorläufige) Ende für das LugÜ im schweizerisch-
britischen Verhältnis bedeuten wird (II.). Das LugÜ wird 
durch die nationalen Regeln des internationalen Privat-
rechts ersetzt, wobei sich diverse intertemporalrechtliche 
Fragen auftun werden (III.). Für die Zukunft bestehen 
verschiedene Ansätze, das Vereinigte Königreich wieder 
an den europäischen Justizraum anzugliedern (IV.). Es 
scheint aktuell jedoch unwahrscheinlich, dass bis zum vo-
raussichtlichen Austritt des Vereinigten Königreichs kon-
krete Resultate vorliegen werden.

II. Der Brexit führt zum Ausscheiden  
des Vereinigten Königreichs  
aus dem LugÜ

Beim LugÜ handelt es sich um einen völkerrechtlichen 
Vertrag.5 Entsprechend bindet das LugÜ nur die Vertrags-
parteien.6 Als solche werden für das LugÜ aufgeführt: die 
Schweiz, Island, Dänemark (ohne die Färöer-Inseln und 
Grönland), Norwegen und die EU.7 

Am 29. März 2019 endet die EU-Mitgliedschaft des 
Vereinigten Königreichs, womit es auch nicht mehr als 
ein durch das LugÜ gebundener Staat i.S.v. Art. 1 Ziff. 3 
LugÜ zu qualifizieren ist. Das LugÜ wird seine Geltung 
für das Vereinigte Königreich somit verlieren.8 Die Voll-

5 Statt vieler: anton K. schnyder/Manuel liatoWitsch, In-
ternationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 3. A., Zürich 2011, 
20 f.

6 Vgl. Art. 1 Ziff. 3 LugÜ: «In diesem Übereinkommen bezeichnet 
der Ausdruck ‹durch dieses Übereinkommen gebundener Staat› je-
den Staat, der Vertragspartei dieses Übereinkommens oder ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft ist.»

7 Vgl. die aktuelle Liste der Vertragsstaaten, Internet: https://www.
eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/internatio 
nale-vertraege/datenbank-staatsvertraege/detailansicht-staatsver 
trag.ggst0_27.contract20082721.html?_charset_=UTF-8 (Abruf 
14.8.2018). 

8 andreW dicKinson, Back to the future: The UK’s EU Exit and 
the Conflict of Laws, Journal of International Private Law 2016, 
195 ff., 198; Matthias lehMann/dirK zetzsche, Die Auswir-
kungen des Brexit auf das Zivil- und Wirtschaftsrecht, JuristenZei-
tung 2017, 62 ff., 70; Michael sonnentag, Die Konsequenzen 
des Brexits für das Internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht, 
Tübingen 2017, 84; Johannes ungerer, Brexit von Brüssel und 
den anderen EU-Verordnungen zum Internationalen Zivilverfah-
rens- und Privatrecht, in: Malte Kramme/Christian Baldus/Martin 
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Hierbei ist vorab interessant, dass die Vertragsparteien 
des aLugÜ, insbesondere die Schweiz und das Vereinig-
te Königreich, dieses nie offiziell gekündigt haben. Ein 
Staatsvertrag kann allerdings auch ohne formellen Kündi-
gungsakt beendet werden. Insbesondere gilt eine Beendi-
gung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. a des Wiener Übereinkom-
mens12 über das Recht der Verträge auch dann als erfolgt, 
wenn alle Vertragsparteien einen sich auf denselben Ge-
genstand beziehenden Vertrag abschliessen, aus dem ihre 
Absicht hervorgeht, diesen Gegenstand ausschliesslich 
durch den späteren Vertrag zu regeln. 

Eine solche Absicht geht in Bezug auf das LugÜ ein-
deutig aus Art. 69 Ziff. 6 LugÜ hervor:13 «Unbeschadet 
des Artikels 3 Absatz 3 des Protokolls 2 ersetzt dieses 
Übereinkommen ab dem Tag seines Inkrafttretens gemäss 
den Absätzen 4 und 5 das am 16. September 1988 in Lu-
gano geschlossene Übereinkommen über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen.» 

Die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich nicht 
selbst Vertragspartei des LugÜ ist, sondern die Anbin-
dung an das LugÜ im Rahmen der EU-Mitgliedschaft 
erfolgte, steht einer Anwendung von Art. 59 Abs. 1 lit. a 
des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträ-
ge nicht entgegen. Das Vereinigte Königreich hat durch 
Art. 216 AEUV14 der EU die Kompetenz zum bindenden 
Abschluss des LugÜ erteilt.15 Entsprechend ist die aus 
Art. 69 Ziff. 6 LugÜ fliessende Beendigungswirkung für 
das aLugÜ auch dem Vereinigten Königreich zuzurech-
nen.16

Folglich führt der Brexit nicht zu einem Wiederaufle-
ben des aLugÜ.17 

sich in der Lehre keine einheitliche Antwort. Vgl. hierzu rühl 
(FN 8), 104 ff. und die Hinweise in Fn 33.

12 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der 
Verträge (SR 0.111).

13 Gleicher Meinung ungerer (FN 8), 302; sonnentag (FN 8), 84; 
rühl (FN 8), 112.

14 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Amtsblatt 
Nr. C 326 vom 26.10.2012, 0001‒0390.

15 Vgl. insbesondere Art. 216 Abs. 2 AEUV: «Die von der Union ge-
schlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die 
Mitgliedstaaten.» Anderes gilt für Dänemark, welches einen Vor-
behalt zum Amsterdamer Vertrag bzw. zum Vertrag von Lissabon 
angebracht hat (vgl. felix dasser, Art. 1 LugÜ N 109, in: Felix 
Dasser/Paul Oberhammer (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen, Kom-
mentar, 2. A., Bern 2011 [zit. Verfasser-Dasser/Oberhammer]).

16 Vgl. rühl (FN 8), 112. 
17 Gleicher Meinung dicKinson (FN 8), 207; ungerer (FN 8), 302; 

lehMann/zetzsche (FN 8), 70; rühl (FN 8), 112.

B. Übergangsrecht

Unklar ist, ob das LugÜ für die Vollstreckung von Ur-
teilen fortwirkt, die entweder vor dem Austritt des Ver-
einigten Königreichs aus der EU ergangen sind oder aus 
Verfahren stammen, die vor dem Austritt rechtshängig ge-
macht wurden. Dies ist eine Frage des Übergangsrechts.

Das LugÜ sieht Übergangsvorschriften einzig in Be-
zug auf Verfahren vor, die vor dem Inkrafttreten des Über-
einkommens eingeleitet wurden.18 Eine analoge Anwen-
dung dieser Vorschriften auf den Brexit lässt der Wortlaut 
nicht zu. Diese Übergangsvorschriften betreffen einzig 
Verfahren und Urteile, die vor dem Inkrafttreten des LugÜ 
eingeleitet bzw. ergangen sind.19 Das LugÜ schweigt sich 
somit darüber aus, wie das Ausscheiden eines Vertrags-
partners übergangsrechtlich geregelt ist.

Mangels Bestimmungen im LugÜ ist auf das allge-
meine Völkervertragsrecht zurückzugreifen, insbeson-
dere das Wiener Übereinkommen über das Recht der 
Verträge.20 Dieses hält für die Beendigung eines Vertrags 
generell fest, dass vor Beendigung des Vertrags begrün-
dete Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und die 
dadurch geschaffene Rechtslage weiterbestehen.21 Es gilt 
jedoch vorliegend zu beachten, dass es rein formell nicht 
zur Beendigung eines Vertrages kommt. Dennoch scheint 
zumindest eine analoge Anwendung von Art. 70 Abs. 1 
lit. b des Wiener Übereinkommens über das Recht der 
Verträge hier angezeigt, da die materiellen Auswirkungen 
des Brexit einer Vertragsbeendigung gleichkommen.

Demnach bleibt das Vereinigte Königreich an die-
jenigen Pflichten gebunden, welche im Zeitpunkt des 
Austritts aus der EU bereits bestehen. Es gilt folglich zu 
untersuchen, wann die urteilsvollstreckungsbetreffenden 
Pflichten der LugÜ-Staaten entstehen. 

Diese Pflichten betreffen die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen. Art. 32 LugÜ hält dies-
bezüglich fest, dass unter «Entscheidungen» i.S.d. LugÜ 
eine Entscheidung zu verstehen ist, «die von einem Ge-
richt eines durch dieses Übereinkommen gebundenen 

18 Vgl. Art. 63 LugÜ.
19 Die entsprechenden Kommentare sprechen durchwegs von der Im-

plementierung des Prinzips der Nichtrückwirkung (vgl. z.B. BSK 
LugÜ-oetiKer/Weibel, Art. 63 N 2, in: Christian Oetiker/Tho-
mas Weibel (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen, Basler Kommentar, 
2. A., Basel 2016 [zit. BSK LugÜ-Verfasser]). Dieses Prinzip sagt 
jedoch nichts über die Beendigung eines Staatsvertrages aus. Bei 
der Beendigung geht es um die Fortwirkung – nicht die Rückwir-
kung – eines Staatsvertrags. Gleicher Meinung in Bezug auf die 
EuGVO: ungerer (FN 8), 305.

20 Vgl. ungerer (FN 8), 305.
21 Art. 70 Abs. 1 lit. b des Wiener Übereinkommens über das Recht 

der Verträge.
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Staates erlassen worden ist». In die gleiche Richtung zie-
len auch Art. 33 und 38 LugÜ, welche die Verpflichtungen 
der LugÜ-Staaten betreffend Anerkennung und Vollstre-
ckung auf die «durch dieses Übereinkommen gebundenen 
Staat ergangenen Entscheidungen» beziehen. 

Die Pflichten der Vertragsparteien in Art. 33 und 38 
LugÜ setzen somit den Erlass eines Urteils voraus. Dem-
entsprechend entstehen die urteilsvollstreckungsbetref-
fenden Pflichten der LugÜ-Staaten erst im Zeitpunkt des 
Erlasses22 eines Urteils.23 Dies ist der entscheidende Zeit-
punkt für die Fortgeltung des LugÜ im Zusammenhang 
mit dem Vereinigten Königreich.

Für die Vollstreckung von Urteilen, die vor dem 
30. März 2019 ergehen, wird das LugÜ im schweizerisch-
britischen Verhältnis somit trotz des Brexit Anwendung 
finden.24 Hingegen wird die Anerkennung und Vollstre-
ckung danach ergangener Urteile den nationalen Rechts-
ordnungen unterliegen, auch wenn das Verfahren vor dem 
30. März 2019 eingeleitet wurde.

C. Rückfall auf nationales Recht

Wie oben erläutert, werden auf Urteile, die nach dem 
29. März 2019 ergehen, weder das LugÜ noch das aLugÜ 
Anwendung finden. Mangels eines relevanten Staatsver-
trages zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Kö-
nigreich wird sich die Anerkennung und Vollstreckung 
von britischen Urteilen in der Schweiz fortan nach dem 

22 Der Zeitpunkt des Erlasses eines Entscheids bestimmt sich nach 
dem nationalen Recht des Ursprungsstaats; es ist darauf abzu-
stellen, wann ein Urteil Wirksamkeit nach aussen entfaltet (BSK 
 LugÜ-oetiKer/Weibel [fn 19], Art. 63 N 8; doMeJ-Dasser/
Oberhammer [FN 15], Art. 63 LugÜ N 12 m.w.H.). 

23 Betreffend Zuständigkeit und Rechtshängigkeitswirkung dürfte 
hingegen der Zeitpunkt der Klageeinleitung massgebend sein. 

24 Die britische Regierung versucht, mit der EU eine Fortgeltung 
der EuGVO-Bestimmungen auch auf Urteile auszuhandeln, die 
zwar nach dem 29. März 2019 ergehen, jedoch aus einem vor 
dem 30. März 2019 eingeleiteten Verfahren herrühren, vgl. Posi-
tionspapier der britischen Regierung, Providing a cross-border 
civil judicial cooperation framework, Internet: https://www.gov.
uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judi 
cial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper (Abruf 
14.8.2018) (zit. Positionspapier der britischen Regierung), Annex 
A, N 7. Vgl. aber das Positionspapier der EU-Kommission, Internet: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential- 
principles-civil-commercial-matters_en_0.pdf (Abruf 14.8.2018) 
(zit. Positionspapier der EU-Kommission), N I.4, wonach die 
 EuGVO lediglich die Vollstreckung eines Urteils bestimmen wird, 
sofern das Urteil vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs er-
gangen ist. 

IPRG25 richten. Es gelten die üblichen Voraussetzungen 
von Art. 25 ff. IPRG.26 

Für die Vollstreckung von Schweizer Urteilen in Eng-
land und Wales27 werden grundsätzlich die Regeln des 
englischen Common Law gelten.28 Es bestehen zwar ver-
einzelte kodifizierte Regelungen für die Vollstreckung 
von Urteilen.29 Allerdings finden sie weitestgehend keine 
Anwendung auf Urteile von Schweizer Gerichten.30

Es gilt jedoch anzumerken, dass sich das Recht von 
England und Wales aufgrund des Brexit im Wandel be-
findet. Das englische Parlament zieht zurzeit in Betracht, 
EU-Verordnungen ins nationale Recht zu übernehmen.31 
Es erscheint jedoch unklar, ob eine solche Übernahme ins 
nationale Recht auch die EuGVO32 – mit den entsprechen-
den Bestimmungen zur Vollstreckung von ausländischen 
Urteilen – umfassen würde.33 Im Übrigen dürfte auch eine 
Übernahme der EuGVO ins nationale Recht nichts an 
der Rechtslage bezüglich der Vollstreckung von schwei-
zerischen Urteilen ändern. Denn die ins nationale Recht 
übernommenen EU-Verordnungen sollen keine Änderung 

25 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Pri-
vatrecht (IPRG; SR 291).

26 Zu den Vollstreckungsvoraussetzungen sowie den dem Urteils-
schuldner zustehenden Verteidigungsmöglichkeiten vgl. BSK 
IPRG-däPPen/Mabillard, Art. 25 N 28 ff. und Art. 27 N 5 ff., in: 
Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder/Stephen 
Berti (Hrsg.), Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 3. A., 
Basel 2013. Zum Ablauf des Urteilsvollstreckungsverfahrens aus-
serhalb des Anwendungsbereichs des LugÜ vgl. gerhard Wal-
ter/tanJa doMeJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 
5. A., Bern 2012, 443 ff.

27 Auf eine Darstellung der Rechtslage unter schottischem und nordi-
rischem Recht wird verzichtet.

28 Vgl. PiPPa rogerson, Collier’s Conflict of Laws, 4. A., Cam-
bridge 2013, 236.

29 Vgl. z.B. Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, Foreign Judg-
ments (Reciprocal Enforcement) Act 1933 oder State Immunity Act 
1978. 

30 Insbesondere findet der Foreign Judgments (Reciprocal Enforce-
ment) Act 1933 keine Anwendung auf die Schweiz, anderes gilt 
z.B. für Deutschland oder Frankreich, für die aufgrund eines Staats-
vertrages der für die Anwendung notwendige «Order in Council» 
erlassen wurde (vgl. Paul torreMans/uglJesa grušic/JaMes 
faWcett, Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, 
15. A., Oxford 2017, 593).

31 Vgl. Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. a der Draft European Union (With-
drawal) Bill, Internet: https://publications.parliament.uk/pa/bills/
cbill/2017-2019/0005/18005.pdf (Abruf 14.8.2018).

32 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen.

33 Zumindest sprach die britische Regierung in ihrem Positionspapier 
bloss von der Übernahme der Rom-I- und -II-Verordnungen (Po-
sitionspapier der britischen Regierung [FN 24], N 19). Vgl. auch 
rühl (FN 8), 123 f.
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ihrer Wirkungsweise erfahren.34 Entsprechend würde die 
Übernahme der EuGVO ins nationale Recht lediglich die 
Vollstreckung von Urteilen betreffen, die von Gerichten 
in EU-Staaten erlassen worden sind.35 Demnach blieben 
für schweizerische Urteile die üblichen Regeln des engli-
schen Common Law massgebend. 

D. Vollstreckung von Schweizer Urteilen 
nach englischem Common Law

Nach dem englischen Common Law wird ein ausländi-
sches Urteil vollstreckt, wenn (i) das ausländische Ge-
richt aus englischer Sicht zuständig war (sog. indirekte 
Zuständigkeit), (ii) das ausländische Urteil seiner Natur 
nach vollstreckbar ist und (iii) der Urteilsschuldner keine 
Einwendung gegen die Vollstreckung erfolgreich geltend 
macht.36

Ein Schweizer Gericht gilt aus englischer Sicht als 
zuständig, wenn die beklagte Partei Wohnsitz oder eine 
Geschäftsniederlassung in der Schweiz hat,37 sich die be-
klagte Partei auf das Verfahren eingelassen hat38 oder die 
Parteien sich vertraglich auf den Schweizer Gerichtsstand 
geeinigt haben.39 Im Rahmen der indirekten Zuständigkeit 
kann ein Urteilsschuldner vor dem englischen Gericht 
den Einwand der Ungültigkeit einer Gerichtsstandsver-
einbarung lediglich dann noch vorbringen, wenn ihm ein 
solcher Einwand vor dem ausländischen Gericht nicht 
möglich war.40

Nach englischem Common Law gelten ausländische 
Urteile der Natur nach vollstreckbar, wenn sie endgültig 

34 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a der Draft European Union (Withdrawal) Bill 
(FN 31): «[…] any EU regulation, EU decision or EU tertiary legis-
lation, as it has effect in EU law immediately before exit day […].»

35 Vgl. Art. 36 und 39 EuGVO: «Eine in einem Mitgliedstaat ergange-
ne Entscheidung […].»

36 Keine zwingende Voraussetzung ist hingegen, dass der Urteils-
schuldner effektiv Vermögenswerte in England oder Wales auf-
weist (vgl. z.B. Court of Appeal, Demirel v Tasarruf Mevduati 
Sigorta Fonu [2007] EWCA Civ 799). Für eine Übersicht zum pro-
zessualen Ablauf einer Urteilsvollstreckung vgl. richard fenti-
Man, International Commercial Litigation, Oxford 2010, N 18.08.

37 rogerson (FN 28), 237. Zur Qualifikation einer Geschäftsnieder-
lassung vgl. insbesondere Court of Appeal, Adams v Cape Indust-
ries Plc [1990] Ch. 433.

38 torreMans/grušic/faWcett (FN 30), 533. Vgl. jedoch Art. 33 
Abs. 1 des Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, wonach ge-
wisse Prozesshandlungen ausdrücklich keine Einlassung darstel-
len.

39 High Court (King’s Bench), Feyerick v Hubbard (1907) 71 LJKB 
509; rogerson (FN 28), 247. Zur Voraussetzung der Ausdrück-
lichkeit solcher Vereinbarungen vgl. Court of Appeal, Copin v 
Adamson (1875‒76) LR 1 Ex D 17.

40 Court of Appeal, Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras 
[1984] 1 WLR 137.

sind und auf eine bestimmte Geldsumme lauten.41 End-
gültigkeit eines Urteils bedingt einen Res-judicata-Effekt 
und den Abschluss des Rechtsstreits.42 Lautet ein auslän-
disches Urteil nicht auf eine bestimmte Geldsumme, wird 
es in England nicht vollstreckt; jedoch kann es anerkannt 
werden.43 

Einem Urteilsschuldner stehen verschiedene Einwen-
dungen gegen die Vollstreckung eines ausländischen Ur-
teils zur Verfügung, u.a. Verletzung des Ordre public,44 
Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren45 sowie 
betrügerisches Verhalten der Gegenpartei im ausländi-
schen Prozess.46 Weiter kann ein Urteilsschuldner gemäss 
Art. 32 des Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 
auch die Verletzung einer Gerichtsstandsvereinbarung 
oder Schiedsabrede geltend machen. 

Das englische Common Law weist somit weiterge-
hende Verteidigungsmöglichkeiten für den Urteilsschuld-
ner auf als das LugÜ. Zudem wird ein englisches Gericht 
die indirekte Zuständigkeit des schweizerischen Gerichts 
überprüfen. Insofern jedoch das Urteil auf einer Gerichts-
standsvereinbarung beruht, dürfte die Vollstreckung nur 
in Ausnahmefällen Probleme bereiten, die sich unter dem 
LugÜ nicht ergeben würden. 

E. Zwischenfazit

Für Urteile, die nach dem 29. März 2019 ergehen, findet 
im schweizerisch-englischen Verhältnis das LugÜ keine 
Anwendung mehr. An die Stelle des LugÜ treten die na-
tionalen Rechtsordnungen des Vereinigten Königreichs 
bzw. der Schweiz. Dies wird zu einer Stärkung der Ver-
teidigungsmöglichkeiten der Urteilsschuldner führen 
und aufgrund des Wegfalls des Exequaturverfahrens des 
LugÜ eine Verlangsamung des Urteilsvollstreckungspro-
zesses zur Folge haben. 

41 rogerson (FN 28), 249 ff.
42 rogerson (FN 28), 249; torreMans/grušic/faWcett (FN 30), 

548.
43 fentiMan (FN 36), N 18.12.
44 rogerson (FN 28), 253 f.
45 Insbesondere rechtzeitige Notifikation über das Verfahren und 

ordentliche Gewährung des rechtlichen Gehörs. Vgl. rogerson 
(FN 28), 257.

46 rogerson (FN 28), 254. Betrügerisches Verhalten wird in diesem 
Zusammenhang weit ausgelegt, vgl. Court of Appeal, Jet Holdings 
Inc. and others v Patel [1990] QB 335: «[Betrug] includes every 
variety of mala fides and mala praxis whereby one of the parties 
misleads and deceives a judicial tribunal.» Vgl. auch torreMans/
grušic/faWcett (FN 30), 568 ff.
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IV. Aktuell diskutierte Ansätze für einen 
zukünftigen Anschluss des  Vereinigten 
Königreichs an den europäischen  
Justizraum

Die britische Regierung veröffentlichte am 22. August 
2017 ein Positionspapier über die weitere Justizzusam-
menarbeit mit der EU.47 Sie reagierte damit auf ein frühe-
res Positionspapier der EU-Kommission.48

Aus diesen Positionspapieren geht hervor, dass sowohl 
die EU als auch das Vereinigte Königreich die Fortfüh-
rung der Justizzusammenarbeit in Zivil- und Handelssa-
chen anstreben. Die genaue Form dieser Zusammenarbeit 
ist jedoch noch offen. Aktuell werden drei verschiedene 
Ansätze diskutiert. 

A. Bilaterales Abkommen zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich

Die britische Regierung spricht in ihrem Positionspapier 
den Wunsch aus, ein Abkommen mit der EU zu schlies-
sen, welches eine tiefgehende Justizzusammenarbeit vor-
sieht.49 Es scheint aktuell jedoch eher unwahrscheinlich, 
dass ein solches Abkommen bis zum 29. März 2019 noch 
abschliessend ausgehandelt werden kann. Die aktuelle 
Fassung des Entwurfs der Vereinbarung über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der EU sieht zumindest 
nur Bestimmungen vor, welche die Justizzusammenarbeit 
während einer Übergangsperiode – jedoch nicht länger-
fristig – regeln würden.50 

Selbst wenn es noch zum Abschluss eines bilateralen 
Abkommens über die Justizzusammenarbeit zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich kommen sollte, 

47 Positionspapier der britischen Regierung (FN 24). 
48 Positionspapier der EU-Kommission (FN 24).
49 Positionspapier der britischen Regierung (FN 24), N 19: «The UK 

will therefore seek an agreement with the EU that allows for close 
and comprehensive cross-border civil judicial cooperation on a re-
ciprocal basis.» Vgl. auch burKhard hess, The Unsuitability of 
the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge between the 
UK and the EU after Brexit, Max Planck Institute Luxembourg for 
Procedural Law Research Paper Series, 2018, Internet: http://www.
mpi.lu/fileadmin/user_upload/Hess_Lugano_Convention_Brexit 
_16_Jan_18.pdf (Abruf 14.8.2018), 8 f. Für allgemeine Ausführun-
gen zu diesem Ansatz vgl. auch rühl (FN 8), 117 ff. und 121 ff. 

50 Vgl. Art. 62 ff. des Draft Agreement on the withdrawal of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, 
Internet: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agree 
ment-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ire 
land-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_
de (Abruf 14.8.2018).

würde dies – ebenso wie die im Entwurf der Austrittsver-
einbarung aktuell enthaltenen Bestimmungen für eine 
Übergangsperiode – ohne Auswirkungen für die Schweiz 
bleiben. Es würde ausschliesslich Rechte und Pflichten 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ent-
stehen lassen. Daher wäre ein solches Abkommen für die 
Vollstreckung von Urteilen im schweizerisch-britischen 
Verhältnis ohne Bedeutung.

B. Beitritt zum Haager Übereinkommen 
über Gerichtsstandsvereinbarungen

Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsver-
einbarungen51 ist am 1. Oktober 2015 in Kraft getreten. 
Bisher haben lediglich die EU, Mexiko, Singapur und Dä-
nemark das Übereinkommen ratifiziert.52 Die Schweiz ist 
nicht Vertragspartei. 

Der Anwendungsbereich dieses Übereinkommen ist 
bedeutend enger als jener des LugÜ.53 Es findet einzig 
Anwendung auf Fälle, denen eine ausschliessliche Ge-
richtsstandsvereinbarung zugrunde liegt, die das Gericht 
eines Vertragsstaates bezeichnet.54 

Nebst Bestimmungen zur Zuständigkeit der Gerichte55 
regelt das Haager Übereinkommen über Gerichtsstands-
vereinbarungen auch die Vollstreckung von Urteilen, die 
durch ein in einer Gerichtsstandsklausel bezeichnetes 
Gericht erlassen wurden.56 In diesem Zusammenhang un-
terstellt das Übereinkommen das Verfahren grundsätzlich 
dem nationalen Recht des um die Vollstreckung ersuch-
ten Staates.57 Das Übereinkommen regelt jedoch, unter 

51 Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über Gerichtsstandsverein-
barungen, Internet: https://www.hcch.net/de/instruments/conven 
tions/full-text/?cid=98 (Abruf 14.8.2018).

52 Vgl. die Statustabelle, Internet: https://www.hcch.net/de/instrume 
nts/conventions/status-table/?cid=98 (Abruf 14.8.2018).

53 Vgl. Art. 1 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstands-
vereinbarungen. Für eine detaillierte Analyse des Anwendungs-
bereichs vgl. ronald brand/Paul herruP, The 2005 Hague 
Convention on Choice of Courts Agreements, Commentary and 
Documents, Cambridge 2008, 15 ff.

54 Vgl. Art. 3 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsver-
einbarungen, der den Begriff der ausschliesslichen Gerichtsstands-
vereinbarung definiert. 

55 Vgl. Art. 5‒7 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstands-
vereinbarungen. Für weitergehende Ausführungen hierzu vgl. tre-
vor hartley, Choice-of-Court Agreements under the European 
and International Instruments, Oxford 2013, N 8.18 ff. und 8.35 ff.

56 Vgl. Art. 18‒25 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstands-
vereinbarungen. Für eine detaillierte Analyse dieser Bestimmungen 
vgl. hartley (FN 55), N 9.23 ff.; brand/herruP (FN 53), 98 ff. 
Vgl. auch die Liste der ausgeschlossenen Rechtsgebiete in Art. 2 
des Übereinkommens.

57 Art. 14 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsverein-
barungen. Auch wenn somit das Übereinkommen kein dem LugÜ 
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welchen Voraussetzungen einem Urteil die Vollstreckung 
versagt werden kann.58 Es bietet dem Urteilsschuldner 
hier ein wenig weitreichendere Verteidigungsmöglichkei-
ten als das LugÜ.

Das Vereinigte Königreich wird mit dem Ausscheiden 
aus der EU seinen Anschluss an das Haager Übereinkom-
men über Gerichtsstandsvereinbarungen verlieren.59 Einer 
eigenständigen Ratifikation durch das Vereinigte König-
reich steht allerdings nach dem Austritt aus der EU nichts 
im Wege, zumal das Haager Übereinkommen sämtlichen 
Staaten zur Ratifikation offensteht.60 Eine Zustimmung 
der bestehenden Vertragsstaaten bedarf es nicht. Bei einer 
Ratifikation tritt das Übereinkommen für das Vereinigte 
Königreich am Ersten des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde folgt.61 

Die britische Regierung hat bereits mehrfach erklärt, 
dass es die Ratifikation des Haager Übereinkommens 
über Gerichtsstandsvereinbarungen beabsichtigt.62 Aus 
schweizerischer Sicht hätte die Ratifikation des Haager 
Übereinkommens über Gerichtsstandsvereinbarungen 
durch das Vereinigte Königreich allerdings aktuell keine 
Auswirkungen, da die Schweiz selbst nicht Vertragspartei 
dieses Übereinkommens ist. 

Möglich wäre allerdings, dass die Schweiz dem Ver-
einigten Königreich folgen und ihrerseits das Haager 
Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen ra-
tifizieren wird. Diesfalls müsste jedoch der zeitliche An-
wendungsbereich des Übereinkommens für die Urteils-
vollstreckung berücksichtigt werden. Die Bestimmungen 
des Übereinkommens finden lediglich dann Anwendung, 
wenn das Übereinkommen im Staat des vereinbarten Ge-

vergleichbares Exequaturverfahren einführt, so hält es in besagter 
Bestimmung zumindest fest, dass das «ersuchte Gericht zügig zu 
handeln» hat.

58 Art. 9 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsvereinba-
rungen. Für eine detaillierte Kommentierung dieser Bestimmung 
vgl. brand/herruP (FN 53), 110 ff.

59 MuKarruM ahMed/Paul beauMont, Exclusive Choice of Court 
Agreements: Some Issues on the Hague Convention on Choice 
of Court Agreements and Its Relationship with the Brussels I Re-
cast, Especially Anti-Suit Injunctions, Concurrent Proceedings 
and the Implications of BREXIT, Journal of Private International 
Law 2017, 386 ff., 409; rühl (FN 8), 112; lehMann/zetzsche 
(fn 8), 70 ff.

60 Art. 27 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsvereinba-
rungen.

61 Art. 31 Abs. 2 lit. a des Haager Übereinkommens über Gerichts-
standsvereinbarungen.

62 Vgl. etwa Positionspapier der britischen Regierung (FN 24), N 22.

richts zum Zeitpunkt des Abschlusses der Gerichtsstands-
vereinbarung – nicht der Klageeinleitung – in Kraft war.63

Sollte es somit zur Ratifikation des Haager Überein-
kommens durch das Vereinigte Königreich wie auch die 
Schweiz kommen, bliebe eine signifikante zeitliche Lü-
cke zwischen dem Ende der Anwendbarkeit des LugÜ 
und dem Beginn des zeitlichen Anwendungsbereichs des 
Übereinkommens. Dieser Lücke könnten Privatparteien 
allerdings bis zu einem gewissen Mass entgegenwirken, 
indem sie die von ihnen geschlossenen Gerichtsstands-
vereinbarungen erneuern, nachdem das Übereinkommen 
in Kraft getreten ist. 

C. Wiederbeitritt des Vereinigten 
 Königreichs zum LugÜ

Bereits im Positionspapier vom 22. August 2017 avisierte 
die britische Regierung ein Fortbestehen des Anschlusses 
ans LugÜ.64 Dass das Vereinigte Königreich dem LugÜ 
nach dem Ausscheiden aus der EU beitreten wird, ist je-
doch aktuell keinesfalls gesichert.65 

Sollte das Vereinigte Königreich einen Wiederbeitritt 
anstreben, würde sich dieser schwieriger gestalten als die 
Ratifikation des Haager Übereinkommens über Gerichts-
standsvereinbarungen. Gemäss Art. 72 Ziff. 3 LugÜ be-
darf es grundsätzlich der Zustimmung aller Vertragspar-
teien für den Beitritt eines neuen Staates.66 Somit hängt 
ein Wiederbeitritt des Vereinigten Königreichs u.a. von 
der Zustimmung der EU und der Schweiz ab. Die Ver-
tragsparteien sind angehalten, ihre Zustimmung innert ei-
nes Jahres nach der Aufforderung durch den Verwahrer67 
zu erteilen.68 Liegt die Zustimmung aller Vertragsstaaten 
vor, kann die Beitrittsurkunde beim Verwahrer hinterlegt 
werden. Das LugÜ tritt dann für den neuen Staat am ers-

63 Art. 16 Abs. 1 des Haager Übereinkommens über Gerichtsstands-
vereinbarungen. Vgl. hierzu im Detail trevor hartley/Masa-
to dogauchi, Convention of 30 June 2005 on Choice of Court 
Agreements, Explanatory Report, Internet: https://assets.hcch.net/
upload/expl37e.pdf (Abruf 14.8.2018), N 220; hartley (FN 55), 
N 3.26. Anderer Ansicht brand/herruP (FN 53), 142, wonach 
das um die Vollstreckung ersuchte Gericht nicht prüfen dürfe, ob 
bzw. wann das Übereinkommen im urteilsfällenden Staat in Kraft 
getreten sei.

64 Positionspapier der britischen Regierung (FN 24), N 22.
65 Vgl. etwa den Aufsatz von hess (FN 49), in welchem dieser im 

Detail aufzeigt, weshalb ein Wiederbeitritt zum LugÜ keine wün-
schenswerte Lösung für das Vereinigte Königreich darstellt.

66 Zu den Modalitäten eines (Wieder-)Beitritts des Vereinigten Kö-
nigreichs vgl. allgemein ungerer (FN 8), 302 f.

67 Das heisst durch den Schweizerischen Bundesrat (vgl. Art. 69 
Ziff. 2 LugÜ). 

68 Art. 72 Ziff. 3 Satz 2 LugÜ.
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ten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinter-
legung seiner Beitrittsurkunde folgt.69 Würde das Verei-
nigte Königreich hingegen der EFTA beitreten, fiele das 
Zustimmungserfordernis weg.70

In zeitlicher Hinsicht gilt es weiter zu berücksichti-
gen, dass das Vereinigte Königreich die ersten Schritte 
für einen Wiederbeitritt zum LugÜ erst einleiten kann, 
wenn der Austritt aus der EU vollendet ist, d.h. nach dem 
29. März 2019. Davor steht der Abschluss von Staatsver-
trägen, die denselben Sachbereich wie das LugÜ beschla-
gen, in der ausschliesslichen Kompetenz der EU.71 Ent-
sprechend kann wohl kaum mit einem Wiederbeitritt des 
Vereinigten Königreichs vor Ende 2019 gerechnet wer-
den. Unter Umständen würde sich ein Wiederbeitritt auch 
bis Mitte oder Ende 2020 hinauszögern, da mit keiner um-
gehenden Zustimmung der EU zu rechnen ist angesichts 
der diversen offenen Verhandlungspunkte mit dem Verei-
nigten Königreich.72 

Sollte ein Wiederbeitritt erfolgen, würde sich die Fra-
ge stellen, wie dies übergangsrechtlich zu behandeln ist.73 
Nach Art. 63 Ziff. 1 LugÜ hängt die Anwendung der Be-
stimmungen des LugÜ davon ab, dass im Zeitpunkt der 
Klageeinleitung das LugÜ sowohl im Ursprungs- wie 
auch im Zielstaat in Kraft war.74 Dies bedeutet, dass erst 
Klagen, die nach vollendetem Wiederbeitritt des Verei-
nigten Königreichs anhängig gemacht werden, wieder 
von den Vollstreckungsbestimmungen des LugÜ profitie-
ren werden. 

Allerdings sieht das LugÜ in Art. 63 Ziff. 2 lit. b75 
besondere übergangsrechtliche Bestimmungen für die 

69 Art. 73 Ziff. 2 LugÜ.
70 Vgl. Art. 71 LugÜ. Das Vereinigte Königreich ist seit 1973 kein 

Mitglied der EFTA mehr (vgl. gisela rühl, Die Wahl englischen 
Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit, Zur Zukunft des 
Justizstandorts England, JuristenZeitung 2017, 72 ff., 78). Ein 
(Wieder-)Beitritt des Vereinigten Königreichs zur EFTA würde 
die Zustimmung des EFTA-Rats bedingen (vgl. Art. 56 Abs. 1 des 
Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation [EFTA] [SR 0.632.31]). Die Zusam-
mensetzung des Rats richtet sich nach Art. 43 des genannten Über-
einkommens. 

71 Art. 216 Abs. 1 AEUV i.V.m. Art. 4 Abs. 2 lit. j AEUV. Die Kom-
petenz der EU, das LugÜ zu ratifizieren, wurde durch das EuGH 
in einem Gutachten ausdrücklich bestätigt (EuGH Gutachten 1/03 
vom 7.2.2006, N 173). Vgl. zum Ganzen auch reinhold geiMer/
rolf schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. A., Mün-
chen 2010, Einl. N 38 m.w.H.

72 Vgl. rühl (FN 8), 127.
73 In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich die Vertragsstaaten des LugÜ mit dem Vereinigten Königreich 
auf besondere übergangsrechtliche Bestimmungen einigen werden. 

74 Vgl. doMeJ-Dasser/Oberhammer (FN 15), Art. 63 LugÜ N 10.
75 Art. 63 Ziff. 2 lit. a LugÜ betrifft hingegen den Übergang vom 

 aLugÜ zum LugÜ. Wie jedoch bereits aufgezeigt, führt der Austritt 

Urteilsvollstreckung vor. Wurde die Klage vor dem In-
krafttreten des LugÜ erhoben, aber ist das Urteil erst 
nach Inkrafttreten ergangen, so gelten die Vorschriften 
des LugÜ über die Urteilsvollstreckung, wenn das Ge-
richt aufgrund von solchen Vorschriften zuständig war, 
die mit den Zuständigkeitsvorschriften des Titels II des 
LugÜ übereinstimmen.76 Diese Vorschriften können 
dem internationalen oder dem nationalen Recht des Ur-
sprungsstaates entspringen. Es liegt beim Gericht des 
Vollstreckungsstaats, die Übereinstimmung der Zustän-
digkeitsvorschriften zu beurteilen.77

Die Übereinstimmung der Zuständigkeitsvorschriften 
dürfte keine Probleme bereiten, wenn die Klage noch vor 
dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU an-
hängig gemacht wird. Für solche Klagen bleiben die Zu-
ständigkeitsvorschriften des LugÜ wohl nach wie vor an-
wendbar.78 Für später anhängig gemachte Klagen bedürfte 
es einer Übereinstimmung der nationalen Zuständigkeits-
vorschriften, die im spezifischen Fall zur Anwendung 
gelangen,79 mit jenen des LugÜ.80 

Ein Kläger tut demnach gut daran, seine Klage noch 
vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs anhängig zu 
machen. Dies würde ihm die Anwendbarkeit der Vollstre-
ckungsvorschriften des LugÜ für den Fall sichern, dass 
das entsprechende Urteil nach dem Wiederbeitritt des 
Vereinigten Königreichs zum LugÜ ergehen wird. Dass 
eine Klage, die vor dem 29. März 2019 anhängig gemacht 
wird, erst nach dem Wiederbeitritt des Vereinigten König-
reichs in ein Urteil mündet, scheint keinesfalls unrealis-
tisch, zumal der Wiederbeitritt unter Umständen bereits 
Ende 2019 erfolgen könnte. Andererseits kann es für ei-

des Vereinigten Königreichs nicht zu einem Wiederaufleben des 
aLugÜ, weshalb diese Bestimmung vorliegend keine Anwendung 
findet.

76 Vgl. hierzu doMeJ-Dasser/Oberhammer (FN 15), Art. 63 LugÜ 
N 14 ff., insbesondere N 16 hinsichtlich des Falles, dass der Be-
klagte Wohnsitz in einem Drittstaat hatte.

77 In Bezug auf Art. 54 aLugÜ: BGE 123 III 374 E. 2a. Vgl. auch 
doMeJ-Dasser/Oberhammer (FN 15), Art. 63 LugÜ N 14.

78 Es bestehen gute Argumente dafür, dass die zuständigkeitsbe-
treffenden Verpflichtungen eines LugÜ-Staats im Zeitpunkt der 
Rechtshängigkeit entstehen. Somit gelten diese Verpflichtungen 
auch nach dem Brexit in Anwendung von Art. 70 Abs. 1 lit. b des 
Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge fort (vgl. 
oben III.B.).

79 Die Zuständigkeit von Schweizer Gerichten wird sich allerdings 
trotz Brexit nach dem LugÜ richten, sofern die beklagte Partei ih-
ren Wohnsitz in einem LugÜ-Staat hat oder ein Anwendungsfall 
von Art. 22 oder 23 LugÜ vorliegt (vgl. Art. 2 und 4 LugÜ). Dies-
falls ist eine Übereinstimmung der Zuständigkeitsvorschriften na-
türlich ohne Weiteres gegeben.

80 Insbesondere bei ausschliesslichen Gerichtsstandsvereinbarungen 
könnte sich hier durchaus eine Übereinstimmung feststellen lassen. 
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nen Kläger ratsam sein, nach erfolgtem Ausscheiden des 
Vereinigten Königreichs aus dem LugÜ vorläufig mit der 
Klageeinleitung zuzuwarten, bis ein eventueller Wieder-
beitritt des Vereinigten Königreichs in Kraft tritt.81 

Eine Urteilsvollstreckung unter dem englischen Com-
mon Law wird, zumindest bei Vorliegen einer Gerichts-
standsvereinbarung, in den meisten Fällen jedoch im Rah-
men des Zumutbaren liegen.82 Dementsprechend werden 
Überlegungen zum anwendbaren Vollstreckungsregime 
bei Vorliegen einer Gerichtsstandsvereinbarung trotz des 
Brexit wohl kaum das ausschlaggebende Kriterium für 
die Wahl des Prozesszeitpunkts bilden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein 
Wiederbeitritt des Vereinigten Königreichs zum LugÜ 
vorab von der Zustimmung der bestehenden Vertragspar-
teien, u.a. der EU und der Schweiz, abhängt. Ein gewisser 
Zeitraum zwischen dem Ausscheiden des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der EU und einem Wiederbeitritt zum LugÜ 
scheint unvermeidlich. Die übergangsrechtlichen Bestim-
mungen, die bei einem Wiederbeitritt zur Anwendung ge-
langen werden, machen eine sorgfältige zeitliche Planung 
der Klageeinleitung für Kläger unumgänglich, wenn sie 
sich die Vorteile der Urteilsvollstreckung nach dem LugÜ 
sichern wollen.

V. Schlussfolgerungen

Infolge des Austritts aus der EU per 29. März 2019 wird 
das Vereinigte Königreich nicht mehr ans LugÜ gebun-
den sein. Demnach wird sich im schweizerisch-britischen 
Verhältnis die Vollstreckung von Urteilen, die nach die-
sem Datum ergangen sind, nach den nationalen Rechts-
ordnungen richten. Diese sehen für den Urteilsschuldner 
weitreichendere Verteidigungsmöglichkeiten vor als das 
LugÜ.

Die britische Regierung ist allerdings bestrebt, den 
Anschluss an den europäischen Justizraum wiederherzu-
stellen. Sie zieht diesbezüglich drei Optionen in Betracht: 
den Abschluss eines bilateralen Abkommens mit der EU, 

81 Ein Beklagter könnte zwar versuchen, das Verfahren mittels nega-
tiver Feststellungsklage genau während dieser Zeitperiode anhän-
gig zu machen. Eine solche Klage würde jedoch zumindest in der 
Schweiz mangels Leistungsbegehrens nicht zu einem vollstreckba-
ren Leistungsurteil führen (vgl. nino sievi, Die negativen Fest-
stellungsklagen des schweizerischen Rechts im Anwendungsbe-
reich des Lugano-Übereinkommens, Diss. Freiburg, Zürich 2017, 
N 231). Ein Feststellungsbeklagter täte aus vollstreckungsrechtli-
cher Sicht in einem solchen Fall gut daran, auf eine Leistungswi-
derklage vorläufig zu verzichten. 

82 Vgl. oben III.D.

die Ratifikation des Haager Übereinkommens über Ge-
richtsstandsvereinbarungen und den Wiederbeitritt zum 
LugÜ. Auch mit diesen Optionen wird sich allerdings 
ein – zumindest temporärer – Rückfall auf die nationalen 
Rechtsordnungen für die Vollstreckung von Urteilen im 
schweizerisch-britischen Verhältnis nicht vermeiden las-
sen. 

Angesichts der verschiedenen Übergangsregeln, 
die zur Anwendung gelangen können, sind die weiteren 
Schritte des Vereinigten Königreichs genau zu beobach-
ten. Je nach Entwicklung kann eine Klageeinleitung vor 
dem 30. März 2019, ein Zuwarten mit der Klageeinlei-
tung nach dem genannten Datum oder eine Erneuerung 
von Gerichtsstandsvereinbarungen angezeigt sein. 

Schliesslich kann aber auch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass sich die EU und das Vereinigte Königreich auf 
eine Verlängerung der Verhandlungsperiode einigen.83 
Dies könnte zu einem Fortbestehen der EU-Mitglied-
schaft – und somit einem Verbleib des Vereinigten König-
reichs im LugÜ – über den 29. März 2019 hinaus führen. 
Dies würde die oben beschriebenen Probleme allerdings 
bloss hinausschieben.

83 Vgl. Art. 50 Abs. 3 AEUV: «Die Verträge finden auf den betroffe-
nen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens 
oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mit-
teilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat 
beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat ein-
stimmig, diese Frist zu verlängern.» 


